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Erwägungen
E. 1
1.1Â Â Â Â  GemÃ¤ss Art. 6 UVG werden - soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt - die Versicherungsleistungen bei BerufsunfÃ¤llen, NichtberufsunfÃ¤llen und Berufskrankheiten gewÃ¤hrt (Abs. 1). Der Bundesrat kann KÃ¶rperschÃ¤digungen, die den Folgen eines Unfalles Ã¤hnlich sind, in die Versicherung einbeziehen (Abs. 2). Ausserdem erbringt die Versicherung ihre Leistungen bei SchÃ¤digungen, die den Verunfallten bei der Heilbehandlung zugefÃ¼gt werden (Abs. 3).
E. 1.2
1.2.1Â Â  Die Leistungspflicht eines Unfallversicherers gemÃ¤ss UVG setzt zunÃ¤chst voraus, dass zwischen dem Unfallereignis und dem eingetretenen Schaden (Krankheit, InvaliditÃ¤t, Tod) ein natÃ¼rlicher Kausalzusammenhang besteht. Ursachen im Sinne des natÃ¼rlichen Kausalzusammenhangs sind alle UmstÃ¤nde, ohne deren Vorhandensein der eingetretene Erfolg nicht als eingetreten oder nicht als in der gleichen Weise beziehungsweise nicht zur gleichen Zeit eingetreten gedacht werden kann. Entsprechend dieser Umschreibung ist fÃ¼r die Bejahung des natÃ¼rlichen Kausalzusammenhangs nicht erforderlich, dass ein Unfall die alleinige oder unmittelbare Ursache gesundheitlicher StÃ¶rungen ist; es genÃ¼gt, dass das schÃ¤digende Ereignis zusammen mit anderen Bedingungen die kÃ¶rperliche oder geistige IntegritÃ¤t der versicherten Person beeintrÃ¤chtigt hat, der Unfall mit andern Worten nicht weggedacht werden kann, ohne dass auch die eingetretene gesundheitliche StÃ¶rung entfiele (BGE 129 V 181 Erw. 3.1, 406 Erw. 4.3.1, 123 V 45 Erw. 2b, 119 V 337 Erw. 1, 118 V 289 Erw. 1b, je mit Hinweisen).
Ob zwischen einem schÃ¤digenden Ereignis und einer gesundheitlichen StÃ¶rung ein natÃ¼rlicher Kausalzusammenhang besteht, ist eine Tatfrage, worÃ¼ber die Verwaltung beziehungsweise im Beschwerdefall das Gericht im Rahmen der ihm obliegenden BeweiswÃ¼rdigung nach dem im Sozialversicherungsrecht Ã¼blichen Beweisgrad der Ã¼berwiegenden Wahrscheinlichkeit zu befinden hat. Die blosse MÃ¶glichkeit eines Zusammenhangs genÃ¼gt fÃ¼r die BegrÃ¼ndung eines Leistungsanspruches nicht (BGE 129 V 181 Erw. 3.1, 119 V 338 Erw. 1, 118 V 289 Erw. 1b, je mit Hinweisen).
1.2.2Â Â  Ist ein Schleudertrauma der HalswirbelsÃ¤ule diagnostiziert und liegt ein fÃ¼r diese Verletzung typisches Beschwerdebild mit einer HÃ¤ufung von Beschwerden wie diffuse Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrations- und GedÃ¤chtnisstÃ¶rungen, Ã�belkeit, rasche ErmÃ¼dbarkeit, VisusstÃ¶rungen, Reizbarkeit, AffektlabilitÃ¤t, Depression, WesensverÃ¤nderung und so weiter vor, so ist der natÃ¼rliche Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und der danach eingetretenen Arbeits- beziehungsweise ErwerbsunfÃ¤higkeit in der Regel anzunehmen. Es ist zu betonen, dass es gemÃ¤ss obiger Begriffsumschreibung fÃ¼r die Bejahung des natÃ¼rlichen Kausalzusammenhangs genÃ¼gt, wenn der Unfall fÃ¼r eine bestimmte gesundheitliche StÃ¶rung eine Teilursache darstellt (BGE 117 V 360 Erw. 4b).
1.3Â Â Â Â
1.3.1Â Â  Die Leistungspflicht des Unfallversicherers setzt im Weiteren voraus, dass zwischen dem Unfallereignis und dem eingetretenen Schaden ein adÃ¤quater Kausalzusammenhang besteht. Nach der Rechtsprechung hat ein Ereignis dann als adÃ¤quate Ursache eines Erfolges zu gelten, wenn es nach dem gewÃ¶hnlichen Lauf der Dinge und nach der allgemeinen Lebenserfahrung an sich geeignet ist, einen Erfolg von der Art des eingetretenen herbeizufÃ¼hren, der Eintritt dieses Erfolges also durch das Ereignis allgemein als begÃ¼nstigt erscheint (BGE 129 V 181 Erw. 3.2, 405 Erw. 2.2, 125 V 461 Erw. 5a).
1.3.2Â Â  Die Beurteilung des adÃ¤quaten Kausalzusammenhangs zwischen einem Unfall und der infolge eines Schleudertraumas der HalswirbelsÃ¤ule auch nach Ablauf einer gewissen Zeit nach dem Unfall weiterbestehenden gesundheitlichen BeeintrÃ¤chtigungen, die nicht auf organisch nachweisbare FunktionsausfÃ¤lle zurÃ¼ckzufÃ¼hren sind, hat nach der in BGE 117 V 359 begrÃ¼ndeten Rechtsprechung des EidgenÃ¶ssischen Versicherungsgerichts in analoger Anwendung der Methode zu erfolgen, wie sie fÃ¼r psychische StÃ¶rungen nach einem Unfall entwickelt worden ist (vgl. BGE 123 V 102 Erw. 3b, 122 V 417 Erw. 2c). Es ist im Einzelfall zu verlangen, dass dem Unfall eine massgebende Bedeutung fÃ¼r die Entstehung der Arbeits- beziehungsweise der ErwerbsunfÃ¤higkeit zukommt. Das trifft dann zu, wenn er eine gewisse Schwere aufweist oder mit anderen Worten ernsthaft ins Gewicht fÃ¤llt. Demnach ist zunÃ¤chst zu ermitteln, ob der Unfall als leicht oder als schwer zu betrachten ist oder ob er dem mittleren Bereich angehÃ¶rt. Auch hier ist der adÃ¤quate Kausalzusammenhang zwischen Unfall und gesundheitlicher BeeintrÃ¤chtigung bei leichten UnfÃ¤llen in der Regel ohne Weiteres zu verneinen und bei schweren UnfÃ¤llen ohne Weiteres zu bejahen, wogegen bei UnfÃ¤llen des mittleren Bereichs weitere Kriterien in die Beurteilung mit einzubeziehen sind. Je nachdem, wo im mittleren Bereich der Unfall einzuordnen ist und abhÃ¤ngig davon, ob einzelne dieser Kriterien in besonders ausgeprÃ¤gter Weise erfÃ¼llt sind, genÃ¼gt zur Bejahung des adÃ¤quaten Kausalzusammenhangs ein Kriterium oder mÃ¼ssen mehrere herangezogen werden.
Â Â Â Â Â Â Â Â  Als Kriterien nennt die Rechtsprechung hier:
- besonders dramatische BegleitumstÃ¤nde oder besondere EindrÃ¼cklichkeit desÂ  Unfalls;
- die Schwere oder besondere Art der erlittenen Verletzungen;
- fortgesetzt spezifische, belastende Ã¤rztliche Behandlung;Â
- erhebliche Beschwerden;
- Ã¤rztliche Fehlbehandlung, welche die Unfallfolgen erheblich verschlimmert;
- schwieriger Heilungsverlauf und erhebliche Komplikationen;
- erhebliche ArbeitsunfÃ¤higkeit trotz ausgewiesener Anstrengungen.
Diese AufzÃ¤hlung ist abschliessend. Anders als bei den Kriterien, die das damalige EidgenÃ¶ssische Versicherungsgericht in seiner oben zitierten Rechtsprechung (BGE 115 V 133) fÃ¼r die Beurteilung des adÃ¤quaten Kausalzusammenhangs zwischen einem Unfall und einer psychischen Fehlentwicklung fÃ¼r relevant erachtet hat, wird bei der Beurteilung des adÃ¤quaten Kausalzusammenhangs zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der HalswirbelsÃ¤ule und den in der Folge eingetretenen Beschwerden auf eine Differenzierung zwischen physischen und psychischen Komponenten verzichtet, da es bei Vorliegen eines solchen Traumas nicht entscheidend ist, ob Beschwerden medizinisch eher als organischer und/oder psychischer Natur bezeichnet werden (BGE 134 V 109 ff.; RKUV 2001 Nr. U 442 S. 544 ff., 1999 Nr. U 341 S. 409 Erw. 3b, 1998 Nr. U 272 S. 173 Erw. 4a; BGE 117 V 363 Erw. 5d/aa und 367 Erw. 6a).
1.4Â Â Â Â Â Â Â Â  VersicherungstrÃ¤ger und Sozialversicherungsgerichte haben die Beweise frei, das heisst ohne Bindung an fÃ¶rmliche Beweisregeln, sowie umfassend und pflichtgemÃ¤ss zu wÃ¼rdigen. FÃ¼r das Beschwerdeverfahren bedeutet dies, dass das Sozialversicherungsgericht alle Beweismittel, unabhÃ¤ngig davon, von wem sie stammen, objektiv zu prÃ¼fen und danach zu entscheiden hat, ob die verfÃ¼gbaren Unterlagen eine zuverlÃ¤ssige Beurteilung des streitigen Rechtsanspruches gestatten. Insbesondere darf es bei einander widersprechenden medizinischen Berichten den Prozess nicht erledigen, ohne das gesamte Beweismaterial zu wÃ¼rdigen und die GrÃ¼nde anzugeben, warum es auf die eine und nicht auf die andere medizinische These abstellt. Hinsichtlich des Beweiswertes eines Arztberichtes ist also entscheidend, ob der Bericht fÃ¼r die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die geklagten Beschwerden berÃ¼cksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden ist, in der Beurteilung der medizinischen Situation einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen begrÃ¼ndet sind. Ausschlaggebend fÃ¼r den Beweiswert ist grundsÃ¤tzlich somit weder die Herkunft eines Beweismittels noch die Bezeichnung der eingereichten oder in Auftrag gegebenen Stellungnahme als Bericht oder Gutachten (BGE 134 V 231 E. 5.1 S. 232;125 V 351 E. 3a S. 352).
2.Â Â Â Â Â Â
2.1Â Â Â Â  Die Beschwerdegegnerin fÃ¼hrte in ihrem Einspracheentscheid vom 2. September 2008 aus, den medizinischen Akten seien keine objektivierbaren SchÃ¤digungen zu entnehmen - ausser am linken Handgelenk, weshalb der natÃ¼rliche Kausalzusammenhang zu verneinen sei. Ferner sei auch der adÃ¤quate Kausalzusammenhang nicht gegeben. Die psychische Fehlentwicklung sei unfallfremd, sodass bei der Bemessung des IntegritÃ¤tsschadens einzig auf die Situation des linken Handgelenks abzustellen sei, so dass die verfÃ¼gte IntegritÃ¤tsentschÃ¤digung zu bestÃ¤tigen sei.
2.2Â Â Â Â Â Â Â Â  DemgegenÃ¼ber wird geltend gemacht, es sei auf das medizinische Gutachten des Instituts C.___ vom 6. Juni 2007 abzustellen, wonach entgegen der Auffassung der versicherungsinternen Ã�rzte der natÃ¼rliche Kausalzusammenhang bejaht worden sei. Ferner sei der Unfall als schwerer Fall im mittleren Bereich, eher aber als Grenzfall zu einem schweren Unfall zu qualifizieren. Sodann seien die Kriterien der besonderen EindrÃ¼cklichkeit des Unfalls, die ungewÃ¶hnlich lange Dauer der Ã¤rztlichen Behandlung, die Dauerbeschwerden, die Ã¤rztliche Fehlbehandlung sowie Grad und Dauer der ArbeitsunfÃ¤higkeit erfÃ¼llt, weshalb der adÃ¤quate Kausalzusammenhang ebenfalls zu bejahen sei. Daraus resultiere eine IV-Rente von 40 % und eine IntegritÃ¤tsentschÃ¤digung von 15 bis 20 %.
3.Â Â Â Â Â Â
3.1Â Â Â Â Â Â Â Â  GestÃ¼tzt auf die medizinische -, berufliche -, Familien- und Sozialanamnese und die Erhebung der objektiven Befunde und der geklagten Beschwerden diagnostizierten die Ã�rzte im Gutachten des Instituts C.___ vom 6. Juni 2007 bei Status nach Autounfall am 19. November 2004 eine commotio cerebri, eine HWS-Distorsion, Schnittwunden am Handgelenk links, Weichteilverletzungen am linken HandrÃ¼cken, diverse oberflÃ¤chliche KÃ¶rperkontusionen, sowie aktuell, tendomyotische Beschwerden im Nacken- und SchultergÃ¼rtelbereich bei muskulÃ¤rer Dysbalance, eine stÃ¶rende Narbenbildung am linken HandrÃ¼cken, ein chronisches cervicocephales Syndrom mit migrÃ¤niformen Kopfschmerzen und eine anhaltende somatoforme SchmerzstÃ¶rung (F45.4). Diese Diagnosen seien direkt auf den Unfall zurÃ¼ckzufÃ¼hren, wÃ¤hrend eine WirbelsÃ¤ulenfehlform und eine HyperlaxizitÃ¤t unfallfremd seien. Die bis anhin ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit sei als bereits gut den Leiden angepasste TÃ¤tigkeit zu sehen, dennoch sei von einer insgesamt 40%igen ArbeitsunfÃ¤higkeit auszugehen (Urk. 14/M3).
3.2Â Â Â Â  Der Neurologe, PD Dr. med. D.___, hielt in seinem Teilgutachten fest, es seien lediglich diffuse subjektive SensibilitÃ¤tsstÃ¶rungen auszumachen, welche jedoch nicht auf eine organische Ursache zurÃ¼ckgefÃ¼hrt werden kÃ¶nnten. Entsprechend gebe es keine Veranlassung, zusÃ¤tzlich eine neuropsychologische Untersuchung vorzunehmen. Hingegen fÃ¼hrte er bezÃ¼glich der Frage nach der ArbeitsunfÃ¤higkeit aus, es bestehe eine 40%ige EinschrÃ¤nkung wegen des cervicocephalen Syndroms, ohne dies jedoch nÃ¤her zu begrÃ¼nden. Im orthopÃ¤dischen Teilgutachten des Prof. Dr. med. E.___, wurde neben den genannten Diagnosen vor allem darauf hingewiesen, dass gestÃ¼tzt auf die unfallkausalen Beschwerden aus orthopÃ¤discher Sicht keine ArbeitsunfÃ¤higkeit gegeben sei, hingegen bestehe aufgrund der Narbenprobleme an der linken Hand ein IntegritÃ¤tsschaden von 5 %. Sodann habe die kernspintomographische Untersuchung keine Traumafolgen ausgewiesen, die VerÃ¤nderungen im HWS-Bereich seien auf degenerative und alterstypische Verschleisserscheinungen zurÃ¼ckzufÃ¼hren.
Â Â Â Â Â Â Â Â  Der Psychiater Dr. med. F.___ stellte anlÃ¤sslich des GesprÃ¤chs die Diagnose einer somatoformen SchmerzstÃ¶rung (F45.4) und anamnestisch wÃ¼rden Hinweise auf nÃ¤chtliche episodische Panikattacken bestehen. Hinweis fÃ¼r die somatoforme SchmerzstÃ¶rung seien die anhaltenden Schmerzen, die organisch nicht erklÃ¤rbar seien. Die Versicherte sei auf ihre Schmerzen fixiert und identifiziere sie ausschliesslich als organischen Ursprungs, weshalb sie entsprechend viele Schmerzmittel zu sich nehme. Durch die beabsichtigte Auswanderung nach G.___ habe die psychosoziale Stresssituation zugenommen, was zu einer Ausweitung der Schmerzsymptomatik gefÃ¼hrt habe. Zwar seien die geklagten Beschwerden mit dem Unfall in Zusammenhang zu bringen, jedoch handle es sich bei der Versicherten um eine vulnerable PersÃ¶nlichkeit, was zur Entwicklung der somatoformen SchmerzstÃ¶rung beigetragen habe. Insgesamt sei es deshalb positiv zu werten, dass sie im Arbeitsprozess verblieben sei, und es sei aus psychiatrischer Sicht von einer 60%igen ArbeitsfÃ¤higkeit auszugehen.
3.3Â Â Â Â Â Â Â Â  Insgesamt bejahten die Gutachter die UnfallkausalitÃ¤t der geklagten Beschwerden und stimmen mit sÃ¤mtlichen medizinischen Akten Ã¼berein, wonach keine organischen Unfallfolgen eruierbar seien. Sowohl anlÃ¤sslich der Erstkonsultation im Spital von Z.___ wie auch im Gutachten wurden die Diagnose eines SchÃ¤del-Hirntraumas und einer Kontusion/Distorsion der HalswirbelsÃ¤ule gestellt. GemÃ¤ss BGE 117 V 359 genÃ¼gt zur Annahme eines natÃ¼rlichen unfallkausalen Schleudertraumas der HWS, wenn ein solches von Ã¤rztlicher Seite diagnostiziert wurde. Die medizinische Aktenlage lÃ¤sst, insbesondere auch gestÃ¼tzt auf das Gutachten, diesbezÃ¼glich keine Zweifel offen, weshalb auch aus rechtlicher Sicht der natÃ¼rliche Kausalzusammenhang zwischen den jetzigen Beschwerden der Versicherten und dem Unfall vom 19. November 2004 gegeben ist (BGE 134 V 109 Erw. 9.1).
Â Â Â Â Â Â Â Â  BezÃ¼glich der psychischen Problematik ist gestÃ¼tzt auf das psychiatrische Teilgutachten festzustellen, dass die somatoforme SchmerzstÃ¶rung einer Differenzierung zwischen somatischem und psychischem Beschwerdebild kaum zugÃ¤nglich ist. Die somatoforme SchmerzstÃ¶rung ist gemÃ¤ss Psychiater eine Unfallfolge, wurde jedoch durch die VulnerabilitÃ¤t der BeschwerdefÃ¼hrerin begÃ¼nstigt. Sodann reichen die Hinweise auf ungÃ¼nstige psychosoziale UmstÃ¤nde rechtsprechungsgemÃ¤ss nicht aus, um die natÃ¼rliche KausalitÃ¤t des psychischen Leidens in Frage zu stellen (BGE 134 V 109 Erw. 9.5). Zwar steht die somatoforme SchmerzstÃ¶rung im Mittelpunkt der aktuellen Beschwerden, jedoch kann nicht von einer Ã�berlagerung gesprochen werden, weshalb die AdÃ¤quanz-PrÃ¼fung nach der HWS-Schleudertrauma-Praxis zu erfolgen hat.
E. 4
4.1Â Â Â Â Â Â Â Â  Unbestrittenermassen werden einfache VerkehrsunfÃ¤lle im Rahmen der AdÃ¤quanzbeurteilung in der Regel als mittelschwer im Grenzbereich zu den leichten UnfÃ¤llen qualifiziert (vgl. RKUV 2005 Nr. U 549 S. 237 Erw. 5.1.2). Angesichts der Tatsache, dass das Fahrzeug durch die Auffahrkollision von der Fahrbahn abgedrÃ¤ngt wurde und sich Ã¼berschlug, ist von einem mittelschweren Ereignis im mittleren Bereich auszugehen. Die AdÃ¤quanz des Kausalzusammenhangs wÃ¤re daher zu bejahen, wenn ein einzelnes der in die Beurteilung einzubeziehenden Kriterien in besonders ausgeprÃ¤gter Weise erfÃ¼llt wÃ¤re oder mehrere der zu berÃ¼cksichtigenden Kriterien gegeben wÃ¤ren.
4.2Â Â Â Â  Der Unfall vom 19. November 2004 ereignete sich jedoch weder unter besonders dramatischen UmstÃ¤nden noch ist er als besonders eindrÃ¼cklich zu bezeichnen, auch wenn ihm durch die Tatsache, dass sich das Fahrzeug der Versicherten Ã¼berschlagen hat, eine gewisse EindrÃ¼cklichkeit nicht abzusprechen ist. So bestand weder eine Lebensgefahr, noch hat die Versicherte oder ihr Beifahrer VerstÃ¼mmelungen erlitten (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 12. Januar 2004, U 134/03, und vom 15. MÃ¤rz 2005, U 214/04, und vom 5. September 2006, U 114/06). Die Diagnose eines Schleudertraumas oder einer schleudertraumaÃ¤hnlichen Verletzung der HWS vermag die Schwere oder besondere Art der erlittenen Verletzung fÃ¼r sich allein nicht zu begrÃ¼nden. Es bedarf hiezu einer besonderen Schwere der fÃ¼r das Schleudertrauma typischen Beschwerden oder besonderer UmstÃ¤nde, welche das Beschwerdebild beeinflussen kÃ¶nnen (Urteil des Bundesgerichts vom 10. Februar 2006, U 79/05). Diese kÃ¶nnen beispielsweise in einer beim Unfall eingenommenen besonderen KÃ¶rperhaltung und den dadurch bewirkten Komplikationen bestehen (RKUV 2003 Nr. U 489 S. 361 Erw. 4.3). Solche UmstÃ¤nde sind hier nicht gegeben (Urk. 14/23.3). Ebenfalls klar zu verneinen ist das Kriterium einer die Unfallfolgen erheblich verschlimmernden Ã¤rztlichen Fehlbehandlung, was beschwerdeweise auch nicht geltend gemacht wird. Aus der blossen Dauer der Ã¤rztlichen Behandlung und der geklagten Beschwerden darf nicht auf einen schwierigen Heilungsverlauf oder erhebliche Komplikationen geschlossen werden. Es bedarf hierzu besonderer GrÃ¼nde, welche die Genesung beeintrÃ¤chtigt oder verzÃ¶gert haben (BGE 134 V 109 Erw. 10.2.6). Solche GrÃ¼nde liegen nicht vor. Die Versicherte versuchte zwar Ã¼ber Jahre hinweg insbesondere durch Einnahme von Schmerzmitteln, die sie von ihrem Hausarzt verschrieben bekam, ihren Gesundheitszustand zu verbessern. Dies genÃ¼gt zur Bejahung dieses AdÃ¤quanzkriteriums ebenso wenig wie der Umstand, dass weder eine Beschwerdefreiheit noch eine vollstÃ¤ndige ArbeitsfÃ¤higkeit erreicht werden konnten (Urteil des Bundesgerichts vom 10. September 2008 8C_280/2008 Erw. 3.4.6). Auch das Kriterium der fortgesetzten spezifischen, die versicherte Person belastenden Ã¤rztlichen Behandlung ist mit den hausÃ¤rztlichen KonsultationenÂ  nicht erfÃ¼llt. Sodann ist aufgrund der Tatsache, dass die Versicherte nach ihrem Unfall ihre Arbeit bis zu ihrer Auswanderung in einem 60 %-Pensum wieder aufnahm, auch das Kriterium der erheblichen ArbeitsunfÃ¤higkeit nicht erfÃ¼llt. Dies zumal auch die Gutachter die ArbeitsfÃ¤higkeit in der angestammten TÃ¤tigkeit, welche sie als den Leiden optimal angepasste TÃ¤tigkeit qualifizierten, nur im Rahmen von 40 % eingeschrÃ¤nkt sahen. Die Versicherte war aus somatisch-orthopÃ¤dischen GrÃ¼nden in ihrer LeistungsfÃ¤higkeit nicht eingeschrÃ¤nkt und die attestierte ArbeitsunfÃ¤higkeit von 40 % wegen der somatoformen SchmerzstÃ¶rung ist aus versicherungsmedizinischer Sicht fragwÃ¼rdig, da sie angesichts der gesamten UmstÃ¤nde als offensichtlich Ã¼berwindbar zu qualifizieren wÃ¤re. Lediglich das Kriterium der erheblichen Dauerbeschwerden kann als ausgewiesen gelten, jedoch nicht in ausgeprÃ¤gter Weise, da diese die Versicherte im Lebensalltag nicht erheblich belasten, konnte sie doch sowohl ihrer Arbeit weiterhin nachgehen als auch parallel hierzu ihre geplante Auswanderung vorbereiten, welche schliesslich am 31. August 2006 erfolgte. Somit ist weder eines der fÃ¼r die AdÃ¤quanzbeurteilung massgebenden Kriterien in besonders ausgeprÃ¤gter Weise erfÃ¼llt, noch sind mehrere der zu berÃ¼cksichtigenden Kriterien gegeben, weshalb die UnfalladÃ¤quanz der geltend gemachten Beschwerden zu verneinen ist. Das Begehren um Zusprechung einer hÃ¶heren IntegritÃ¤tsentschÃ¤digung ist demnach ebenfalls unbegrÃ¼ndet.
6.Â Â Â Â Â Â  Der Einspracheentscheid der AXA vom 2. September 2008 mit welchem die Versicherungsleistungen auf den 30. Juni 2007 eingestellt wurden und eine IntegritÃ¤tsentschÃ¤digung von 5 % zugesprochen wurde, ist demnach im Resultat rechtens, was zur Abweisung der Beschwerde fÃ¼hrt.
Das Gericht erkennt:
1.Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.Â Â Â Â Â Â Â Â  Das Verfahren ist kostenlos.
3.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Zustellung gegen Empfangsschein an:
- Rechtsanwalt Hans StÃ¼nzi
- RechtsanwÃ¤ltin Marianne I. Sieger
- Bundesamt fÃ¼r Gesundheit
4.Â Â Â Â Â Â Â Â  Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit der Zustellung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 82 ff. in Verbindung mit Art. 90 ff. des Bundesgesetzes Ã¼ber das Bundesgericht, BGG). Die Frist steht wÃ¤hrend folgender Zeiten still: vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern, vom 15. Juli bis und mit 15. August sowie vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar (Art. 46 BGG).
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerdeschrift ist dem Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, zuzustellen.
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren BegrÃ¼ndung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des BeschwerdefÃ¼hrers oder seines Vertreters zu enthalten; der angefochtene Entscheid sowie die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit die Partei sie in HÃ¤nden hat (Art. 42 BGG).
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